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Vorwort

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um die überarbeitete 
Fassung meiner Doktorarbeit, die vom Fachbereich Rechtswissen­
schaften der Goethe-Universität als Doktorarbeit angenommen und 
dort im Frühjahr 2025 verteidigt wurde. Vorangegangen sind die­
ser Arbeit mehrjährige Studien, ein bisweilen mühsames Ringen, 
welches seinen Niederschlag auch noch in der Endfassung dieser 
Arbeit findet. Ich habe mich dagegen entschieden, die Spuren dieses 
Ringens restlos zu tilgen. Als Ausgleich dafür habe ich die Resultate 
meiner Studien am Ende der Arbeit in einigen Thesen zusammenge­
fasst. Zwar empfehle ich grundsätzlich, mit der Lektüre am Anfang 
des Buches zu beginnen; wer sich jedoch zunächst einen Überblick 
verschaffen möchte, kann mit einem Blick ans Ende des Buches be­
ginnen. Die geduldige Lektüre wird sich jedoch lohnen oder wie ein 
später bekannter Doktorand der Medizin seiner Pariser Dissertation 
vor gut 100 Jahren mit auf den Weg gab:

„Sie mag ein wenig trocken sein, wenig anziehend auf den ersten Blick 
auf Grund der Einzelheiten, Zahlen und minutiösen Erläuterungen. Aber 
der unerschrockene Leser wird sehr schnell belohnt. Die Geschichte ist der 
Mühe und Anstrengung wert. Ich hätte sie von Anfang an überarbeiten 
und viel zügiger gestalten können. Es wäre leicht gewesen. Ich habe nicht 
gewollt. Ich lege sie so vor wie sie ist […]“1

Leipzig, im Februar 2026

1 Céline (2022), S. 10.
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„§. 162
Das NaturRecht in seiner Consequenz, (insofern es zum ZwangsRecht 
wird), zerstört sich nothwendig selbst, d.h. es hebt alles Recht auf. Denn 
das Letzte, dem es die Erhaltung des Rechts anvertraut, ist physische 
Uebermacht.“2

 
„Der Mangel der Ernstlichkeit kann unterschiedlichste Gründe haben. 
In Betracht kommt, dass der Erklärende aus einer persönlichen Stim­
mungslage wie etwa Scherzhaftigkeit, Ironie, Angeberei, bloßer Höflich­
keit, Provokation oder Theatralik handelte.“3

2 Schelling (1982), S. 174 [Hervorhebung im Original]. Diese neue Wissenschaft 
Schellings steht „erratisch im Raum der Theoriegeschichte des Rechts.“, vgl. 
Schröder (2022), S. 113 Es ist vielleicht an der Zeit, dieses Projekt Schellings, 
welches er in der kantischen Rechtslehre nicht verwirklicht sah, aufzunehmen.

3 MüKoBGB/Armbrüster, 10. Aufl. 2025, BGB § 118 Rn. 5, 6.
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